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Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären, völkerrechtlichen oder politischen Gründen

Titel / Papier Zugang zu Sozialleistungen Kindergeld Elterngeld Zugang z. Beschäftig. Besonderheiten Zugang z. 
Beschäftig.

SGB II / SGB XII AsylbLG JA NEIN JA NEIN UNBE BE

AE  
§ 25 IVa AufenthG
Opferschutz

X1 X4 X4 X
Ú 	Von der Vorrangprüfung 

wird abgesehen  
(vgl. § 6a BeschverfV) 

AE  
§ 25 V AufenthG
Unmöglichkeit der 
Ausreise

X1 X4 X4 X

Ú 	Vorrang- und Lohnprü-
fung 7                 
(vgl. § 39 II AufenthG)

AE  
§ 104a AufenthG
Altfallregelung

X

X X6 X

Ú 	Auch Selbstständigkeit 
ohne Beschränkungen

BEACHTE: In Bayern werden 
denjenigen Personen weiterhin 
Leistungen entsprechend dem 
AsylbLG gewährt, die  bereits am 
1. März 2007 Sachleistungen nach 
dem AsylbLG erhalten haben  (vgl. 
§ 70 SGB II). 
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Ausländer mit einer Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen

Titel / Papier Zugang zu Sozialleistungen Kindergeld Elterngeld Zugang z. Beschäftig. Besonderheiten Zugang z. Beschäftig.

SGB II / SGB XII AsylbLG JA NEIN JA NEIN UNBE BE

AE 
§ 28 AufenthG
Familiennachzug zu 
Deutschen

X

X X X

Auch Selbstständigkeit ohne 
Beschränkungen

BEACHTE: Ausschluss von 
Leistungen nach dem SGB 
II für die ersten 3 Monate 
des Aufenthalts (stattdessen 
SGB XII), es sei denn, es 
handelt sich um Ausländer 
die den Arbeitnehmer- bzw. 
Selbstständigenstatus 
innehaben (vgl. § 7 I S. 2 Nr.  
1 SGB II). 

AE 
§ 30 AufenthG
Ehegattennachzug zu 
Ausländern

X

X2 X2 X*

Der Arbeitsmarktzugang ist unbe-*	
schränkt, wenn

Ú der Stamm-berechtigte zur Erwerbs-
tätigkeit berechtigt ist oder

Ú wenn die Ehe zwei Jahre rechtmäßig 
in Deutschland bestanden hat und 
die AE des Stammberechtigten nicht 
mit einer Nebenstimmung nach § 8 
AufenthG versehen oder von einer 
Verlängerung ausgeschlossen ist  
(vgl. § 29 V AufenthG)

BEACHTE: Ausschluss von 
Leistungen nach dem SGB II 
für die ersten 3 Monate des 
Aufenthaltes (stattdessen 
SGB XII), es sei denn, es 
handelt sich um Ausländer 
die den Arbeitnehmer- bzw. 
Selbständigenstatus innehaben 
(vgl. § 7 I S. 2 Nr. 1 SGB II).  
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Ausländer mit einer AE aus familiären Gründen

Titel / Papier Zugang zu Sozialleistungen Kindergeld Elterngeld Zugang z. Beschäftig. Besonderheiten Zugang z. Beschäftig.

SGB II / SGB XII AsylbLG JA NEIN JA NEIN UNBE BE

AE 
§ 31 AufenthG
Eigenständiges 
Aufenthaltsrecht der 
Ehegatten

X X X X

Auch Selbstständigkeit ohne 
Beschränkungen

AE 
§ 32 AufenthG
Familiennachzug von 
Kindern

X

X2 X2 X*

Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist un-*	
beschränkt, wenn der Stammberech-
tigte zur Erwerbstätigkeit berechtigt 
ist. (vgl. § 29 V AufenthG).

BEACHTE: Ausschluss von Leistungen 
nach dem SGB II f. d. ersten 3 Monate 
des Aufenthalts (stattdessen SGB 
XII), es sei denn, es handelt sich um 
Ausländer, d. d. Arbeitnehmer- bzw. 
Selbstständigenstatus innehaben (vgl. 
§ 7 I S. 2 Nr. 1 SGB II). 

AE
§ 34 Abs. 1 AufenthG
Aufenthaltsrecht der 
Kinder

X X2 X2 X*

Der Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt *	
unbeschränkt, wenn der Stammbe-
rechtigte zur Erwerbstätigkeit be-
rechtigt ist. (vgl. § 29 V AufenthG). 

AE
§ 34 Abs. 2 AufenthG
Unabhängiges 
Aufenthaltsrecht der 
Kinder

X X2 X2 X*

Der Zugang zum Arbeitsmarkt bleibt *	
unbeschränkt, wenn er es beim 
abhängigen Aufenthalt war.
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Ausländer mit sonstigen Aufenthaltstiteln

Titel / Papier Zugang zu Sozialleistungen Kindergeld Elterngeld Zugang z. Beschäftig. Besonderheiten Zugang z. 
Beschäftig.

SGB II / SGB XII AsylbLG JA NEIN JA NEIN UNBE BE

AE 
§ 38a AufenthG
Langfristig aufenthalts-
berechtigte in 
einem anderen EU-
Mitgliedsstaat

X X* X*

X

Ú 1. Jahr: Beschränkter 
Arbeitsmarktzugang

Ú Anschließend: Unbe-
schränkter Arbeitsmarkt-
zugang (vgl. § 38a IV 
AufenthG)

Ú 	Ausschluss von Leistun-
gen nach dem SGB II für 
die ersten 3 Monate des 
Aufenthaltes (stattdessen 
SGB XII), es sei denn, es 
handelt sich um Ausländer 
die den Arbeitnehmer- 
bzw. Selbstständigensta-
tus innehaben (vgl. § 7 I 
S. 2 Nr. 1 SGB II). 

Ein Anspruch auf Kinder- *	
sowie Elterngeld besteht, 
sobald eine Beschäftigungs-
erlaubnis erteilt worden ist 
(vgl. § 62 EStG II Nr. 3 und  
§ 1 VII Nr. 3 BEEG)

Aufenthaltsgestattung 
§ 55 AsylVfG

X1 X5 X6 X

Ú 	Wartefrist im 1. Jahr des 
Aufenthaltes (vgl. § 61 
AsylVfG)

Ú 	Anschließend: Vor-
rang- und Lohnprüfung8             
(vgl. § 39 II AufenthG)
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Sozialrechtliche Bedingungen für Ausländer mit sonstigen Aufenthaltspapieren

Titel / Papier Zugang zu Sozialleistungen Kindergeld Elterngeld Zugang zum Arbeitsmarkt Besonderheiten Zugang zum 
Arbeitsmarkt

SGB II / SGB XII AsylbLG JA NEIN JA NEIN UNBE BE

Duldung 
§ 60a AufenthG

X1 X5 X 6 (x) X

Ú Wartefrist im 1. Jahr des Aufenthalts

Ú 	Anschließend: Vorrang- und Lohn-
prüfung8 (vgl. § 10 Abs. 1 Besch-
verfV)

Ú 	Nach dem 1. Jahr Aufenthalt: unbe-
schränkter Zugang zu Ausbildung 
(vgl. § 10 II Nr. 1 BeschVerfV)

Ú 	Nach 4 Jahren Aufenthalt: Anspruch 
auf unbeschränkten Zugang zu jeder 
Beschäftigung (vgl. § 10 II Nr. 2 
BeschVerfV) 

Ú 	aber: Arbeitsverbot bei selbstver-
schuldeten Abschiebehindernissen 
oder bei Einreise zum alleinigen 
Zweck des Sozialhilfebezuges      
(vgl. § 11 BeschverfV)
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Sozialrechtliche Bedingungen für Ausländer mit einer Fiktionsbescheinigung

Titel / Papier Zugang zu Sozialleistungen Kindergeld Elterngeld Zugang zum Arbeitsmarkt Besonderheiten Zugang 
zum Arbeitsmarkt

SGB II / SGB XII AsylbLG JA NEIN JA NEIN UNBE BE

Fiktionsbescheinigung
§ 81 III AufenthG
Erstmaliger Antrag eines 
Aufenthalttitels 
(Ú betrifft Positivstaater und 
Statusflüchtlinge)

Ú Abhängig von der beantragten AE

X

Ú Erwerbstätigkeit ist 
ausgeschlossen  
(VV AufenthG, 81.3.1)

Ú Ausnahmen: aner-
kannte Flüchtlinge 
(GFK) und u. U. türki-
sche Staatsaangehö-
rige (vgl. ARB 1/80), 
Familienangehörige 
von Deutschen (DA zu 
§ 7 BeschVerfV)

Fiktionsbescheinigung
§ 81 IV AufenthG
Fortgeltungsfiktion

Ú Abhängig von der vormaligen AE. 

Ú Die bisherigen Bedingungen gelten bis zur Entscheidung fort (vgl. § 81 IV AufenthG).
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Anmerkungen

1 	 Nach vier Jahren Leistungsbezug gemäß § 3 
AsylbLG besteht ein Anspruch auf Leistun-
gen entsprechend dem SGB XII, wenn die 
Dauer des Aufenthaltes vom Leistungsbe-
rechtigten nicht rechtsmissbräuchlich selbst 
beeinflusst wurde (vgl. § 2 AsylbLG).

2 	 Ein Anspruch auf Kinder- sowie auf Eltern-
geld besteht nur, wenn die Aufenthalts-
erlaubnis zur Erwerbstätigkeit berechtigt 
oder früher einmal dazu berechtigt hat 
(vgl. § 62 II Nr. 2 EStG, sowie § 1 VII 
Nr. 2 BEEG). Beachte hierbei auch die Son-
derregelungen für Angehörige bestimmter 
Staaten unter den Anmerkungen 5 und 6.

3 	 In diesen Fällen ist es theoretisch auch 
möglich, dass den betroffenen Personen 
lediglich Leistungen nach dem AsylbLG 
gewährt werden. Dies geschieht jedoch nur, 
wenn die Aufenthaltserlaubnis „wegen des 
Krieges“ erteilt oder verlängert worden ist 
und nicht wegen des langjährigen Aufent-
haltes (vgl. § 1 I Nr. 3 AsylbLG). Solche 
Fälle existieren in Deutschland derzeit 
jedoch nicht! 

	 Auch in Bezug auf Kinder- und Elterngeld 
gilt: Ist die AE aus anderen Gründen als 
„wegen des Krieges“ erteilt worden, so 
besteht ein Anspruch auf Kinder- und El-
terngeld immer dann, wenn die Aufenthalts-
erlaubnis zur Erwerbstätigkeit berechtigt 
oder berechtigt hat. Beachte hierbei auch 
die Sonderregelungen für Angehörige be-
stimmter Staaten unter den Anmerkungen 5 
und 6.

4 	 Ein Anspruch auf Kinder- sowie auf 
Elterngeld besteht erst nach drei Jahren 
Aufenthalt. Zudem muss der Ausländer zum 
Zeitpunkt des Leistungsbezuges erwerbstä-
tig sein, Arbeitslosengeld I beziehen oder 
Elternzeit in Anspruch nehmen (vgl. § 62 II 
Nr. 3 EStG, sowie § 1 VII Nr. 3 BEEG). Diese 
Regelung entspricht jedoch nach Ansicht 
vieler Fachleute nicht den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts zur Neufassung 
der Familienleistungen für Ausländer. Be-
achte hierbei auch die Sonderregelungen für 
Angehörige bestimmter Staaten unter den 
Anmerkungen 5 und 6.

5 	 Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus 
und sonstiger Voraussetzungen gelten für 
Angehörige bestimmter Staaten folgende 
Sonderregelungen: 

  	 Für Staatsangehörige der Türkei besteht ein 
Anspruch auf Kindergeld wenn sie seit min-
destens 6 Monaten in Deutschland leben. 

	 Für Staatsangehörige aus Algerien, Marok-
ko und Tunesien sowie der Türkei (auch 
vor Ablauf von sechs Monaten) besteht 
ein Anspruch auf Kindergeld, wenn sie in 
mindestens einem System der Sozialen 
Sicherheit freiwillig oder pflichtversichert 
sind. 

	 Staatsangehörige von Bosnien und Herze-
gowina, Serbien, Kosovo und Montenegro 
haben einen Anspruch auf Kindergeld, 
wenn sie eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung ausüben, Arbeitslosengeld I 
oder Krankengeld beziehen. 

6 	 Staatsangehörige der Türkei, Algeriens, 
Marokkos und Tunesiens haben unabhängig 
von ihrem aufenthaltsrechtlichen Status 
Anspruch auf Elterngeld, sofern sie Arbeit-
nehmer sind, d.h. sofern sie in mindestens 
einem System der Sozialen Sicherheit 
freiwillig oder pflichtversichert sind.
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7 	 Es wird von der Vorrang- und Lohnprüfung 
abgesehen, wenn der Ausländer seit zwei 
Jahren rechtmäßig eine versicherungspflich-
tige Beschäftigung in Deutschland ausgeübt 
hat oder er sich seit drei Jahren ununter-
brochen in Deutschland aufhält, Zeiten mit 
einer AE nach § 16 zählen allerdings nur 
zur Hälfte und nur bis zu einer Gesamtzeit 
von zwei Jahren (vgl. § 9 I BeschverfV). 
Ausländern, die als Minderjährige nach 
Deutschland eingereist sind, benötigen für 
die Aufnahme einer Berufsausbildung keine 
Zustimmung. Für die Aufnahme einer sonsti-
gen Beschäftigung benötigen letztgenannte 
ebenfalls keine Zustimmung, wenn der Aus-
länder einen Schulabschluss in Deutschland 
erworben hat, an einer 1-jährigen schuli-
schen Berufsvorbereitung, einer berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahme nach dem 
SGB III oder an einer Berufsausbildungsvor-
bereitung nach dem Berufsbildungsgesetz 
erfolgreich teilgenommen hat (vgl. § 3a 
BeschVerfV). Zudem kann sowohl in Härte-
fällen (vgl. § 7 BeschVerfV) als auch bei der 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses, nach 
einjähriger Vorbeschäftigung bei demsel-
ben Arbeitgeber (vgl. § 6 BeschVerfV) von 
der Vorrang- und Lohnprüfung abgesehen 
werden. 

8 	 Es kann sowohl in Härtefällen (vgl. § 7 
BeschVerfV) als auch bei der Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses, bei 1-jähriger Vor-
beschäftigung, bei demselben Arbeitgeber 
(vgl. § 6 BeschVerfV) von der Vorrang- und 
Lohnprüfung abgesehen werden.

9 	 Eine Auflistung dieser Fälle findet sich in 
der Weisung des Bundeszentralamts für 
Steuern an die Familienkassen vom 26. Mai 
2008 zu § 62 Abs. 2 EStG: http://einwande-
rer.net/fileadmin/downloads/kindergeld_
und_elterngeld/Weisung_Kindergeld_2008.
pdf

10 	Eine Auflistung dieser Fälle findet sich in 
den Richtlinien zum BEEG des Bundesfami-
lienministeriums vom 18.12.2006, 1.7.2.2: 
http://einwanderer.net/fileadmin/down-
loads/kindergeld_und_elterngeld/richtli-
nie_elterngeld.pdf
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Weitere hilfreiche Literatur:

Ú	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Aufenthaltsgesetz; Bundesratsdrucksache 
669-09 (27.7.2009).  
http://einwanderer.net/fileadmin/down-
loads/AufenthG_-_AEnderung/VV-AufenthG.
pdf 
Anmerkung: Die Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zum AufenthG war zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieser Broschüre vom 
Bundesrat noch nicht bestätigt worden. Es 
handelt sich also bei der hier angegebenen 
Fassung um einen Entwurf. Die Zustimmung 
des Bundesrates ist für den 18. September 
2009 erwartet worden.

Ú	Arbeitslosenprojekt TuWas: Leitfaden für 
Arbeitslose - Der Rechtsratgeber zum SGB 
III. Fachhochschulverlag (2009),  
ISBN: 978-3-940087-35-5 

Ú	Bundesagentur für Arbeit: Durchführungsan-
weisung zur Beschäftigungsverfahrensver-
ordnung (Februar 2009).  
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-
Content/A01-Allgemein-Info/A015-Oeffent-
lichkeitsarbeit/Publikation/pdf/DA-Bescha-
eftigungsverfahrensverordnung.pdf

Ú	Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend: Richtlinien zum 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz 
(18.12.2006). 
http://einwanderer.net/fileadmin/down-
loads/kindergeld_und_elterngeld/richtli-
nie_elterngeld.pdf

Ú	Bundeszentralamt für Steuern: Einzelwei-
sung „Neufassung des Abschnittes 62.4 der 
DA-FamEStG unter anderem aufgrund des 
Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und 
asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen 
Union“ (26.5.2008).  
http://einwanderer.net/fileadmin/down-
loads/kindergeld_und_elterngeld/Weisung_
Kindergeld_2008.pdf

Ú	Classen, Georg: Sozialleistungen für 
MigrantInnen und Flüchtlinge. Von Loeper 
Literaturverlag (2008),  
ISBN: 978-3-86059-416-2

Ú	Flüchtlingsrat Berlin: Rechtsprechungsüber-
sicht zum Flüchtlingssozialrecht (ständig 
aktualisiert. 
http://fluechtlingsrat-berlin.de/gesetzge-
bung.php#Rec

Ú	Frings, Dorothee: Sozialrecht für Zuwande-
rer. Nomos (2008),  
ISBN: 978-3-83292-958-9  

Abkürzungsverzeichnis 

AE – Aufenthaltserlaubnis

ARB – Assoziationsratsbeschluss EWG-Türkei

AsylbLG – Asylbewerberleistungsgesetz

AsylVfG – Asylverfahrensgesetz

AufenthG – Aufenthaltsgesetz

BE – beschränkt

BEEG – Bundeselterngeldgesetz

BeschV – Beschäftigungsverordnung

BeschverfV – Beschäftigungsverfahrensverordnung

DA – Dienstanweisung

EStG – Einkommenssteuergesetz

GFK – Genfer Flüchtlingskonvention

HFK – Härtefallkommission

NE – Niederlassungserlaubnis

SGB II – Sozialgesetzbuch II

SGB XII – Sozialgesetzbuch XII

UNBE – unbeschränkt

VV – Verwaltungsvorschrift




